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Vernehmlassung zur Änderung der Tierarzneimittelverordnung (TamV) und der Verord-
nung über das Informationssystem Antibiotika in der Veterinärmedizin (ISABV-V) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern EDI hat uns mit Schreiben vom 
25. März 2021 den Entwurf zur Änderung der Tierarzneimittelverordnung und den Entwurf zur 
Änderung der Verordnung über das Informationssystem Antibiotika zur Vernehmlassung zuge-
stellt. Wir nehmen wie folgt Stellung: 

 Die Vereinfachungen bei der Einfuhr von Tierarzneimitteln können punktuell Erleichterun-
gen bei Arzneimittel-Notständen oder Lieferengpässen bringen. Allerdings ist zur Gewähr-
leistung eines einheitlichen Vollzugs eine Vorprüfung der Meldungen durch das BLV erfor-
derlich. 

 Die Ausweitung der Buchführungspflicht auf Tierarzneimittel für Bienen verbessert die Le-
bensmittelsicherheit und schafft eine Gleichbehandlung der Nutztierhalter. 

 Die vorgeschlagenen Massnahmen bei erhöhtem oder übermässigem Antibiotikaverbrauch 
sind angemessen und zweckmässig. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die Massnah-
men erst umgesetzt werden, wenn die Daten sowohl hinsichtlich Antibiotikaverbrauch wie 
auch in Bezug auf die Betriebsdaten (Anzahl Tiere, Produktionsrichtung usw.) korrekt und 
aussagekräftig sind. Da ein Benchmark immer eine pauschale Beurteilung ist, müssen die 
Kantone über einen Ermessensspielraum bei der Anwendung von Massnahmen verfügen. 

Wir erachten die vorgeschlagenen Änderungen als zweckmässig und sinnvoll. Die Anpassungen 
sollen gemäss dem erläuternden Bericht keine Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden 
haben. Wir sind mit den vorgeschlagenen Änderungen der TamV und der ISABV-V einverstan-
den. 

Wir bitten Sie, die in den Vernehmlassungsunterlagen aufgeführten Bemerkungen zu berück-
sichtigen. 
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Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns bestens. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Susanne Schaffner Andreas Eng 
Frau Landammann Staatsschreiber 

 

 

 

Beilage: ausgefüllter Fragebogen 


